
Betriebswirtschaftliches
Beratungsangebot

Kontakt und weitere 
Informationen:

Telefon:     0671 793-155
E-Mail:       beratung@lwk-rlp.de
Internet:    www.lwk-rlp.de/beratung
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Individuelle Unternehmensberatung

Winzer, Landwirte und Obstbauern erhalten eine 
umfassende und kompetente Fachberatung. Es können 
folgende Auswertungen vorgenommen bzw. Kalkulationen 
erstellt werden:

Ÿ Detaillierte betriebswirtschaftliche Analyse des 
bestehenden Betriebes

Ÿ Betriebs-, Liquiditäts- und Finanzierungsplanung

Ÿ Planungsvorentwurf mit Kostenschätzung, 
Bauvoranfrage

Ÿ Betriebszweigauswertung

Ÿ Erfolgskontrolle im Rahmen eines Soll-/Ist-Vergleichs

Ÿ Wirtschaftlichkeitsberechnung

Ÿ Nutzungs- und Vermarktungskonzept

Ÿ Unterstützung bei Bankgesprächen

Kompetenz verschiedener Fachreferate

Wissen bündeln - verschiedene Fachreferate beraten 
gemeinsam.

Je nach Anforderungsprofil kann die Kombination von 
verschiedenen Beratungskompetenzen hilfreich sein. 
Dazu arbeiten die Beraterinnen und Berater der folgenden 
Referate zusammen:

Ÿ Betriebswirtschaft

Ÿ Einkommensalternativen

Ÿ Bau & Technik

Durch das Angebot einer umfassenden betriebswirt-
schaftlichen Beratung in Kombination mit weiteren 
Beratungsangeboten aus den Partnerreferaten stellt 
die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz ein 
„All-inclusive-Paket“ bereit.

Gemeinsam wird bei einem persönlichen Gespräch vor 
Ort geklärt, welche Leistungen für den Betrieb infrage 
kommen.

Wer kann die Leistungen in Anspruch nehmen?

Ÿ Alle landwirtschaftlichen Betriebe mit Sitz in Rheinland-
Pfalz

Ÿ Gewerbebetriebe der Wertschöpfungskette (Hofläden, 
Urlaubshöfe, Gutsschänken, etc.)

            

            

             Zuschuss und Rahmenbedingungen

Bei der Inanspruchnahme einer betriebswirtschaft-
lichen Beratung werden 80 % des Beratungshonorars  
für ausgewählte Beratungsleistungen im Bereich 
Betriebswirtschaft und Einkommensalternativen von 
der EU und vom Land Rheinland-Pfalz übernommen. 
Der Zuschuss wird direkt zwischen dem Land und 
der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
abgerechnet, sodass der Betrieb finanziell nicht in 
Vorleistung treten muss.

i


	Seite 1
	Seite 2

